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§1  Name, Sitz, Geschäftsjahr des Vereins 

(1) Der Verein führt den Namen „Bürgerverein Miel“. Eine Eintragung in das  
Vereinsregister ist beabsichtigt.  

(2) Der Sitz des Vereins ist Swisttal-Miel. 
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

§2  Ziele, Zweck und Aufgaben des Vereins 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (AO). 

(2) Die Ziele des Vereins sind: 
a. Förderung von Kultur  
b. Förderung des traditionellen Brauchtums 
c. Förderung der Heimatpflege und der Heimatkunde 
d. Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 
e. Förderung des Gemeinschaftslebens im Dorf 
f. Förderung der Jugend- und Seniorenarbeit im Dorf 

(3) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch: 
a.  Organisation und Durchführung von Dorfveranstaltungen wie z.B. Kirmes, 

Weihnachtsmarkt, Weihnachtsfeier für die Senioren, Sankt Martinsumzug 
b.  Aktive Mitarbeit bei Naturschutz und Erhalt der Kulturgüter im Dorf  
c.  Verbesserung der Lebensqualität für alle Dorfbewohner 
d.  Unterstützung von Veranstaltungen zur Weiterbildung, Toleranz und 

Verbraucherschutz  
(4) Der Verein ist politisch und konfessionell unabhängig. 

§3  Gemeinnützigkeit 

(1) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke 
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln 
des Vereins. 

(2) Keine Person darf durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

(3) Die Vereinsämter sind Ehrenämter. 

§4  Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft kann von jeder natürlichen oder juristischen Person mit 
(Wohn)sitz in Swisttal-Miel erworben werden, wenn diese die in der Satzung 
verankerten Zwecke und Ziele des Vereins unterstützen möchte. Der 
Aufnahmeantrag ist schriftlich unter Angabe des Namens, der Anschrift, der 
Telefonnummer und/oder der E-Mailadresse zu stellen. Minderjährige müssen 
die Zustimmung ihrer gesetzlichen Vertreter nachweisen. 

(2) Mit dem Antrag erkennt der Bewerber/die Bewerberin für den Fall seiner 
Aufnahme die Satzung an. Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme. Er ist 
verpflichtet, etwaige Ablehnungsgründe der Antragstellerin/dem Antragsteller 
bekannt zu geben.  

http://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/__52.html
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§5  Rechte und Pflichten der Mitglieder 

(1) Alle Mitglieder sind verpflichtet, die Ziele und Zwecke des Vereins zu 
unterstützen und die Beschlüsse der Vereinsorgane zu tragen. Sie sollen sich 
mit ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten aktiv in die Vereinsarbeit einbringen. 

(2) Die Mitglieder sind berechtigt, an den Mitgliederversammlungen teilzunehmen. 
(3) Mitglieder können nach Vollendung des 16. Lebensjahres aktiv an der Wahl der 

Organe des Vereins teilnehmen. Das passive Wahlrecht steht nur volljährigen 
Mitgliedern zu. 

§6  Mitgliedsbeitrag 

(1) Der Verein erhebt keine Mitgliedsbeiträge. 

§7  Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft wird beendet durch 
a. freiwilligen Austritt (Kündigung) 
b. Tod 
c. Ausschluss aus dem Verein durch Beschluss der Mitgliederversammlung bei 

wichtigen Gründen 
(2) Bei Ausschluss ist dem betroffenen Mitglied die Gelegenheit zu geben, hierzu 

Stellung zu nehmen. 
(3) Ausschlussgründe sind insbesondere: 

a. grobe Verstöße gegen die Satzung und Interessen des Vereins sowie gegen 
Beschlüsse der Vereinsorgane. 

b. Unehrenhaftes Verhalten innerhalb und außerhalb des Vereins.  
(4) Eine ordentliche Kündigung muss in schriftlicher Form beim Vorstand eingehen. 

Die Kündigungen werden seitens des Vereins bestätigt.  

§8  Organe des Vereins 

(1) Organe des Vereins sind: 
a. der Vorstand 
b. die Mitgliederversammlung 

§9  Vorstand  

(1) Der Vorstand besteht aus dem/der Vorsitzenden, der/dem Stellvertretenden 
Vorsitzenden, der/dem Schriftführer(in), der/dem Kassierer(in) und bis zu vier 
Beisitzern sowie dem Ortsvorsteher Miel als geborenes Mitglied (sofern dieser 
kein anderes Vorstandsamt wahrnimmt). 

(2) Der Vorsitzende sowie der stellvertretende Vorsitzende, der Schriftführer und der 
Kassierer sind gleichberechtigt und bilden den geschäftsführenden Vorstand im 
Sinne des § 26 BGB.  

(3) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder des 
geschäftsführenden Vorstandes, davon mindestens dem/der Vorsitzenden bzw. 
der/dem Stellvertretenden Vorsitzenden vertreten. 

(4) Der Vorstand ist verbindlich an die Einhaltung der Vereinssatzung und durch die 
Mitgliederversammlung beschlossenen Ordnungen gebunden. 

(5) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von drei Jahren 
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gewählt und verbleibt bis zu einer Neuwahl im Amt. Scheidet ein Mitglied 
während der Amtszeit aus, kann seine Aufgabe kommissarisch durch ein 
anderes Vorstandsmitglied bis zu einer Neuwahl im Rahmen einer 
ordentlichen/außerordentlichen Mitgliederversammlung wahrgenommen werden. 
Eine Wiederwahl des Vorstandes ist möglich. 

(6) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins soweit sie nicht durch die Satzung 
einem anderen Vereinsorgan zugewiesen wird. 

(7) Der Vorstand hat insbesondere folgende Aufgaben: 
a. Die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
b. Die Einberufung, Vorbereitung und Leitung der Mitgliederversammlung 
c. Buchführung, Erstellung der Tätigkeitsberichte und des Jahresberichtes 
d. Vorlage der vereinsinternen und steuerlichen Jahresabschlüsse 
e. Aufnahme von Mitgliedern 
f. Vertretung des Vereins nach außen und Öffentlichkeitsarbeit 

(8) Die Anzahl und Häufigkeit der Vorstandssitzungen bestimmt der Vorstand. 
(9) Der Vorstand ist in seinen Sitzungen beschlussfähig, wenn alle Mitglieder 

eingeladen und mindestens vier Mitglieder anwesend sind. Die Einladung erfolgt 
per E-Mail spätestens eine Woche vor der Vorstandssitzung. Die Termine der 
Vorstandssitzungen sind möglichst langfristig zu planen.  

(10) Über das Abstimmungsverhalten stimmt der Vorstand ab. Er beschließt mit 
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 

 

§10  Ordentliche und außerordentliche 
Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für alle Aufgaben, soweit sie nicht dem 
Vorstand obliegen. 

(2) Sie ist ausschließlich zuständig für folgende Angelegenheiten: 
a. Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes, des 

Rechnungsprüfungsberichts, Entlastung des Vorstandes 
b. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes 
c. Wahl und Abberufung der Kassenprüfer/-innen 
d. Änderung der Satzung 
e. Ausschluss von Vereinsmitgliedern 
f. Auflösung des Vereins 

(3) Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von drei Jahren zwei 
Kassenprüfer. Diese haben vor dem Rechnungsabschluss eine ordentliche 
Kassenprüfung vorzunehmen und darüber der Mitgliederversammlung Bericht zu 
erstatten. 

(4) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn  
a. der Vorstand die Einberufung aus dringenden wichtigen Gründen beschließt 

  oder 
b. 20% der Mitglieder schriftlich unter Angabe der Gründe die Einberufung vom 

Vorstand verlangt 
(5) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. Die Einladung 

zur Mitgliederversammlung erfolgt per Mail bzw. schriftlich durch den Vorstand 
unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Wochen und unter Angabe der 
Tagesordnung. Der Fristablauf beginnt mit dem auf die Absendung der 
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Einladung folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als 
zugegangen, wenn es an die dem Vorstand zuletzt bekannt gegebene E-
Mailadresse bzw. Adresse gerichtet wurde.Jedes Mitglied kann bis spätestens 7 
Tage vor Beginn der Mitgliederversammlung schriftlich eine Ergänzung der 
Tagesordnung verlangen. Danach und in der Mitgliederversammlung gestellte 
Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung können nur durch Entscheidung der 
Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit zugelassen werden. 

(6) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand geleitet. Ist kein 
Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung einen Leiter. Der 
Vorstand kann die Leitung der Mitgliederversammlung einem Vereinsmitglied 
oder einem externen Versammlungsleiter übertragen. 

(7) Der Protokollführer wird vom Versammlungsleiter bestimmt. 
(8) Die Art der Abstimmung bestimmt die Mitgliederversammlung.  
(9) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn zu ihr ordnungsgemäß 

geladen wurde. Alle Mitglieder, welche das 16. Lebensjahr vollendet haben, 
haben in der Mitgliederversammlung gleiches Stimmrecht. Eine Übertragung des 
Stimmrechts ist nicht zulässig. Ausnahme: Auflösung des Vereins.  
Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen 
gefasst. Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. 

(10) Satzungsänderungen müssen mit einer 2/3 Mehrheit der bei der 
Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder beschlossen werden. Über 
Satzungsänderungen kann nur entschieden werden, wenn auf diesen 
Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung hingewiesen wurde. Im Falle einer 
Satzungsänderung werden den Mitgliedern sowohl der bisherige als auch der 
vorgesehene neue Satzungstext zwei Wochen vor Beginn der 
Mitgliederversammlung zugänglich gemacht. 

(11) Die Auflösung des Vereins kann nur mit einer 2/3 Mehrheit der Stimmen der bei 
der Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder beschlossen werden. Ein 
Mitglied kann sich in diesem Fall durch ein anderes Mitglied vertreten lassen. 
Eine entsprechende schriftliche Bevollmächtigung muss hierfür dem Vorstand 
vorgelegt werden. Über die Auflösung des Vereins kann nur entschieden 
werden, wenn auf diesen Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung 
hingewiesen wurde. 

(12) Die Mitglieder des Vorstandes werden einzeln gewählt. Es gilt der Kandidat als 
gewählt, der mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat 
(Einfache Mehrheit). Ist diese Stimmenzahl nicht erreicht worden, findet im 
zweiten Wahlgang eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten statt, die die 
meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet der 
Versammlungsleiter durch Ziehung eines Loses. 

(13) Das Versammlungsprotokoll ist vom Protokollführer und mindestens einem 
Mitglied des Vorstandes zu unterzeichnen.  

 Es muss enthalten: 
a. Ort und Zeit der Versammlung 
b. Name des Versammlungsleiters und des Protokollführers 
c. Zahl der stimmberechtigten teilnehmenden Mitglieder 
d. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit 
e. die Tagesordnung 
f. die Gegenstände der Beschlussfassung in der Reihenfolge der Behandlung, 

die Abstimmungsergebnisse (Zahl der Ja-Stimmen, Zahl der Nein-Stimmen, 
Enthaltungen, ungültige Stimmen), die Art der Abstimmung 
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g. Satzungs- und Zweckänderungsanträge 
h. die Beschlüsse im Wortlaut 

(14) Das Protokoll ist beim Vorstand zu verwahren. Spätestens vier Wochen nach der 
Mitgliederversammlung ist das Protokoll allen Mitgliedern auf Anfrage zugänglich 
zu machen. 

§11 Datenschutz 

(1) Im Rahmen der Mitgliederverwaltung werden von den Mitgliedern folgende 
Daten erhoben: 
a. Name, Vorname 
b. Geburtsdatum 
c. Adresse 
d. Telefonnummer 
e. E-Mailadresse 

(2) Diese Daten werden im Rahmen der Mitgliedschaft verarbeitet und gespeichert 
und nicht an Personen außerhalb des Vorstandes weitergegeben. 

§12 Auflösung des Vereins 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur durch eine satzungsgemäß einberufene 
Mitgliederversammlung mit dem einzigen Tagesordnungspunkt „Auflösung des 
Vereins“ unter Einhaltung der Regeln des §11 erfolgen. Für den Fall der 
Auflösung ist der Vorstand Liquidator, sofern die Mitgliederversammlung nicht 
einen anderen Liquidator bestimmt. 

(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an die Gemeinde Swisttal, die diese Mittel für die Sport- 
und Freizeitfläche oder adäquate Spiel- und Sportmöglichkeiten in Swisttal-Miel 
verwenden soll. 

§13 Redaktionelle Änderungen der Satzung 

(1) Der Vorstand wird ermächtigt, im Rahmen der Anerkennung der 
Gemeinnützigkeit sowie der Eintragung ins Vereinsregister anfallende 
redaktionelle Änderungen dieser Satzung selbstständig vorzunehmen. 

 


